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Personen mit einem Handicap, die das Tram mit einem Elektro-Rollstuhl, einem Handrollstuhl, mit 
Gehhilfen oder Rollator besteigen müssen, werden durch den Kundenservice der Basler Verkehrs-
Betriebe effizient und höflich informiert betreffend geeignete Einstiegsmöglichkeiten und die 
entsprechenden Fahrpläne. Doch sind Personen mit einem Handicap, sowie ältere Personen mit 
Gehilfen oft spontan unterwegs. Bei den Zürcher Verkehrs-Betrieben wird auf jeder Anzeigetafel 
hinter der Tram- oder Busnummer, der Zu- und Abfahrtsangabe und der Destination das offizielle 
Rollstuhlzeichen aufgeführt, wenn es sich um eine Tramkombination mit Einstiegsmöglichkeit für 
Elektro- und Handrollstühlen handelt. Ein solcher Hinweis würde sicher auch älteren Menschen 
und Eltern mit Kinderwagen entgegen kommen. 

Ich bitte den Regierungsrat höflich, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wann werden sämtliche Tramwagen auf dem Liniennetz mit geeigneten 
Einstiegsmöglichkeiten für Menschen mit Handicap ausgerüstet sein? 

2. Kann in der Zwischenzeit analog den Verkehrs-Betrieben Zürich vorgesehen werden, auf den 
Anzeigetafeln das Rollstuhlzeichen bei den entsprechenden Tramzügen aufzuführen? 

3. Ist diese zusätzliche, sicher nützliche und sinnvolle Kennzeichnung mit hohen Kosten und 
grossem Aufwand verbunden? 
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